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MALWET TBEWERB 2026  
Kinder malen für Kinder

Name:                                                                                                         

Alter:                                                                                                      

  Kindergarten      Grundschule     weiterführende Schule

Male verschiedene Blumen und Insekten ganz nach deinen  
Vorstellungen mit möglichst vielen Farben in das Rechteck.  
Viel Spaß!

Das Wettbewerbsbild und die ausgefüllten und unterschriebenen Teilnahmebedingungen bitte bis zum 14. Juni 2026  
per E-Mail an: Malwettbewerb@vanNahmen.de oder postalisch an unsere Obstkelterei senden.  

Solltest du uns dein Kunstwerk per Email senden, hebe das Original bitte bis zur Gewinnauslosung auf. 

Malvorlage für das Apfelsaft-Etikett

Die Obstkelterei van Nahmen freut sich über viele Teilnehmer und kreative Kunstwerke.

„Alles blüht und summt  
auf meiner Streuobstwiese“



MALWET TBEWERB 2026  
„Alles blüht und summt auf meiner Streuobstwiese“

 

 

 

Vorname, Name, Alter 

Vorname, Name, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

E-Mail Adresse

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

1. VERANSTALTER

Veranstalter des van Nahmen Malwettbewerbs „Kinder malen für Kinder“ (im folgenden auch „Malwettbewerb“) ist 
alleine die Obstkelterei van Nahmen GmbH & Co. KG (im Folgenden „van Nahmen“), Diersfordter Str. 27, 46499 
Hamminkeln. Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und wird in keiner Weise von Face-
book und Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten 
Informationen ist weder Facebook noch Instagram, sondern van Nahmen. Die bereitgestellten Informationen werden 
einzig für den Malwettbewerb 2026 verwendet.

2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb 
von Waren oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person zwischen dem 
vollendeten 3. und dem vollendeten 12. Lebensjahr mit gemeldetem Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von van Nahmen und verbundener Unternehmen, sowie jeweils 
deren Angehörige, Ehe- und Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft.

3. TEILNAHME AM MALWETTBEWERB

Mit der Teilnahme am van Nahmen Malwettbewerb „Kinder malen für Kinder“ akzeptiert der/die Teilnehmer/in bzw. 
der gesetzliche Vertreter die geltenden Teilnahmebedingungen nach deutschem Recht. Der van Nahmen Malwettbewerb 
gilt vom 9.03.2026 bis einschließlich zum 14.06.2026, 23:59 Uhr (im folgenden auch „Laufzeit“). Maßgeblich ist der 
elektronisch protokollierte Eingangszeitpunkt der Daten auf dem van Nahmen - Server. Die Teilnahme am Malwettbe-
werb erfolgt durch Übermittlung des Bildes als Scan an die E-Mail-Adresse Malwettbewerb@vanNahmen.de innerhalb 
des vorgenannten Zeitraums unter Beachtung der beschriebenen Teilnahmebedingungen. Für die Teilnahme benötigt van 
Nahmen neben dem Teilnehmerbild für die Gewinnerermittlung und eine etwaige Gewinnmitteilung zum einen Name, 
Vorname, Alter, aktuell besuchte Schulform postalische Anschrift des Teilnehmers und zum anderen das Einverständnis 
des jeweiligen gesetzlichen Vertreters des Teilnehmers zu seiner Teilnahme nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen 
(nachfolgend „Einverständniserklärung“). Die Einverständniserklärung ist ebenfalls per Scan zusammen mit dem Bild an 
die E-Mail-Adresse Malwettbewerb@vanNahmen.de zu senden oder postalisch an Obstkelterei van Nahmen GmbH & 
Co. KG, Diersfordter Str. 27, 46499 Hamminkeln. Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen während der Laufzeit 
des Malwettbewerbs mit einem Bild am Malwettbewerb teilnehmen. Bilder, die außerhalb der Laufzeit eingesandt werden 
und/oder die ohne die erforderliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten eingehen und/oder die auf eine 
andere Art nicht den Anforderungen dieser Teilnahmebedingungen genügen, können nicht berücksichtigt werden. Die 
Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. Die Teilnahme über automati-
sierte Massenteilnahmeverfahren ist unzulässig. 

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder eine Manipulation des Gewinnspiels berechtigt uns, den jeweiligen 
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder 
Inhalte geltendes Recht oder Rechte Dritter (z.B. Wettbewerbs- und Urheberrechte) verletzen. Gleiches gilt bei Inhalten, 
die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger 
Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt in dem Zeitraum vom 16.06.2026 – 28.06.2026 Die Teilnahmebedingungen gelten 
für die Dauer der Aktion. Der Versand des Gewinnes erfolgt ausschließlich deutschlandweit. Die Aktion ist erreichbar 
über https://www.vannahmen.de.

4. GEWINNE, GEWINNERMITTLUNG
Nach Ablauf der Laufzeit des Malwettbewerbs 2026 bewertet eine durch van Nahmen bestimmte Jury anhand kreativer 
und technischer Kriterien, wie etwa künstlerische Umsetzung, Detailreichtum, Strichführung, Flächenaufteilung etc., 
letztlich aber nach alleinigem eigenen und freien Ermessen, altersklassenübergreifend die ersten drei Plätze. 

Der Teilnehmer willigt durch die Teilnahme am Malwettbewerb ein, dass van Nahmen ihn im Rahmen des Malwett-
bewerbs und im Falle eines Gewinns persönlich kontaktieren darf, um Ihn über seinen Gewinn zu informieren. Die 
Gewinnbenachrichtigung des Gewinners erfolgt per E-Mail an die Adresse, unter der das Bild an van Nahmen zugesandt 
worden ist. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn der/die Gewinner/in nicht innerhalb von 21 Werktagen nach Erhalt 
der Gewinnbenachrichtigung per Antwort-E-Mail uns gegenüber die Annahme des Gewinns erklärt. Eine Pflicht zur 
Annahme des Gewinns besteht nicht. Für den Fall, dass der Anspruch einer Person auf den Gewinn verloren geht, 
wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Gewinn wird in diesem Fall an den Teilnehmer vergeben, der das gemäß Jury-
Entscheidung und Sonderplatzierung ‚Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule‘ nächstbestplatzierte Bild ein-
gesandt hat. Die Gewinner werden zudem auf der Website des Veranstalters mit Vornamen und dem ersten Buchstaben 
des Nachnamens gemeinsam mit ihrem zur Teilnahme am Malwettbewerb eingesandten Bild als Gewinner veröffentlicht. 
Die Gewinner erhalten:

1. Platz: Das Gewinnerbild wird auf das Etikett der van Nahmen-Flasche „Bio-Apfelsaft von Streuobstwiesen“ in limi-
tierter Auflage gedruckt. Der Gewinner erhält außerdem 24 Flaschen der van Nahmen-Sonderedition „Bio-Apfelsaft 
von Streuobstwiesen“ mit Gewinneretikett und darf an einer Betriebsführung teilnehmen. 2. Platz: 18 Flaschen „Bio-
Apfelsaft von Streuobstwiesen“ im Warenwert von ca. 53 €. 3. Platz: 12 Flaschen  „Bio-Apfelsaft von Streuobstwiesen“ 
im Warenwert von ca. 35 €. Sonderplatzierung Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schule jeweils 12 
Flaschen „Bio-Apfelsaft von Streuobstwiesen“. 

Den Umfang der mit dem Gewinnerbild versehenen, limitierten Auflage der van Nahmen-Flasche „Bio-Apfelsaft von 
Streuobstwiesen“ und deren Vertrieb steht im Ermessen von van Nahmen. Die Gewinner-Waren werden an die Gewinner 
an die von ihnen mitgeteilte Postanschrift versandt. Der Anspruch auf den jeweiligen Gewinn ist personenbezogen und 
kann nicht an Dritte abgetreten werden. Ersatzweise Barauszahlung des Gewinns, Änderung, Splittung, Umtausch des 
Gewinns ist ausgeschlossen. Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. van Nahmen behält sich das Recht vor, Teilneh-
mer bei Verstoß gegen die geltenden Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht auf Manipulation von der Teilnahme 
bzw. vom Gewinn auszuschließen und nachträglich Gewinne abzuerkennen sowie bereits gelieferte Gewinne zurückzufordern. 
Dies gilt u.a. auch für Personen, die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel gegen Gesetze, oder Rechte Dritter verstoßen.

5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS, VORZEITIGE BEENDIGUNG DES GEWINNSPIELS

a) �van Nahmen und ihre Erfüllungsgehilfen haften nicht für eine verspätete Übersendung der Gewinne oder den Verlust 
der Gewinne auf dem Versandweg. Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf den 
Gewinner über. Für Lieferschäden sind wir nicht verantwortlich. Der Gewinner ist für die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit seiner eigenen Adressangaben und E-Mail-Adresse selbst verantwortlich. Falsche Angaben führen dazu, dass 
eine Zustellung eventuell gar nicht oder nur verspätet erfolgen kann. Ein mehrmaliger Zustellversuch kann nicht 
gewährleistet werden.

b) �van Nahmen übernimmt keine Garantie oder Gewähr für die Verfügbarkeit der Internetseiten, die im Rahmen der Ak-
tion benutzt werden oder der darauf eingestellten Inhalte. van Nahmen behält sich vor, die Auftritte der Marke auf den 
Plattformen Facebook und Instagram, sowie auf der unternehmenseigenen Website unangekündigt einzuschränken, 
einzustellen bzw. den Zugang dazu einzuschränken oder die Aktion vorzeitig zu beenden. Aus der vorzeitigen Beendi-
gung können keine Ansprüche hergeleitet werden. van Nahmen haftet grundsätzlich nicht für technische Ausfälle oder 
Störungen oder die Verfügbarkeit des Angebots, es sei denn, van Nahmen fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last. Dies gilt insbesondere für technische Ausfälle oder Störungen im Zusammenhang mit der Übermittlung der Teil-
nehmerdaten. Weiterhin übernimmt van Nahmen keine Verantwortung dafür, dass die Malwettbewerbs-Internetseite 

auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist.

c) �van Nahmen behält sich vor, den Malwettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen und ohne Ausspielung der Preise abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht van Nahmen 
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder 
Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Mal-
wettbewerbs untersagt ist oder nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten 
eines/r Teilnehmer/in verursacht wird, kann van Nahmen von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlan-
gen. Darüber hinaus kann diese Person gemäß Ziffer 2 von dem Malwettbewerb ausgeschlossen werden.

d) Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den Gewinnen haftet van Nahmen mit Ausnahme der e) benannten Fälle nicht.  

e) �van Nahmen haftet nur für Schäden, welche von van Nahmen vorsätzlich, grob fahrlässig, durch jede schuldhafte 
Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit oder durch jede schuldhafte Verletzung von Kardinalspflichten, 
deren ordnungsgemäße Erfüllung wesentlich für die Rechtsbeziehung mit dem/r Teilnehmer/in ist und auf deren ord-
nungsgemäße Erfüllung der/die Teilnehmer/in vertrauen darf, verursacht werden. Die Haftung für die Verletzung von 
Kardinalspflichten ist auf typische und vorhersehbare Schäden beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für 
die Erfüllungs- oder sonstigen Verrichtungsgehilfen von van Nahmen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.

6. RECHTE AN BILDERN

Jeder Teilnehmer an dem Malwettbewerb räumt dem Veranstalter an seinem übermittelten bzw. abgegebenen Bild alle 
nicht-exklusiven, weiterübertragbaren bzw. unterlizenzierbaren (urheberrechtlichen und gewerblichen) Rechte ohne 
inhaltliche oder räumliche Beschränkung für die Dauer der jeweils anwendbaren Schutzfrist ein, kostenfrei das Bild 
zum Zwecke der Durchführung und der Bewerbung des Malwettbewerbs vollumfänglich und weltweit zu nutzen. Die 
vorstehende Rechtseinräumung umfasst unter anderem das Recht, das Bild im Internet zu nutzen, es insbesondere zu 
bearbeiten und es auf eigenen Webpräsenzen hochzuladen und es dort – auch unter Nennung des jeweiligen Teilnehmers 
als Urheber – öffentlich zugänglich zu machen. Der Gewinner des 1. Platzes, also der Urheber des Gewinnerbildes, räumt 
dem Veranstalter die o.g. Rechte auch für den Zweck des Vertriebs der limitierten Auflage der van Nahmen-Flasche „Bio-
Apfelsaft von Streuobstwiesen“, inklusive der Bewerbung. Der Teilnehmer versichert, über alle Rechte an seinem Entwurf 
zu verfügen und zur Verschaffung von Rechten im Umfang dieser Teilnahmebedingungen berechtigt zu sein und über 
diese(s) Recht(e) nicht bereits, weder ganz noch teilweise, anderweitig verfügt hat und nicht verfügen wird, sowie dass 
das Bild und diese Rechte frei von Rechten Dritter sind und die dem Veranstalter eingeräumte Nutzung des Bildes weder 
Rechte und Ansprüche Dritter noch das Gesetz verletzt.

7. DATENSCHUTZHINWEISE

Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die Obstkelterei van Nahmen GmbH & Co. KG, 
Diersfordter Str. 27, 46499 Hamminkeln. Mit Ihrer Teilnahme am Malwettbewerb erklären Sie sich mit der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum ausschließlichen Zwecke der Abwicklung des Malwett-
bewerbs (Gewinnermittlung, Versendung der Gewinne) einverstanden. Für van Nahmen kann es bei der Abwicklung 
des Malwettbewerbs erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Alter, Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Wohnort des Teilnehmers und seines die Einverständniserklärung abgebenden gesetzlichen Vertreters, E-
Mail-Adresse und IP-Adresse des Teilnehmers) an externe Dienstleister weiterzugeben. Derartige Dienstleister können 
beispielsweise mit der Bereitstellung und dem Versand der Gewinne beauftragt sein. van Nahmen verlangt von seinen 
externen Dienstleistern, dass diese Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Einklang mit diesen Datenschutz-
bestimmungen sowie den gesetzlichen Anforderungen zur Auftragsdatenverarbeitung verwenden. Eine darüberhinausge-
hende Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Ihre personenbezogenen Daten werden absolut 
vertraulich behandelt und ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung des Malwettbewerbes 
verwendet. Die Daten des Teilnehmers und seines gesetzlichen Vertreters werden ausschließlich für den Malwettbewerb 
verwendet und danach wieder gelöscht. Wenn wir personenbezogenen Daten des Teilnehmers bzw. dessen gesetzlichen 
Vertreters verarbeiten, stehen dem Betroffenen verschiedene Datenschutzansprüche gegen uns zu, nämlich das Recht,

• �Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren Herkunft, den Zweck der Verarbeitung sowie die 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO, § 34 BDSG), 

• �unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen (Art. 16 - 18 DSGVO, § 35 BDSG), 

• die Übermittlung Ihrer Daten an einen anderen Inhaber zu beantragen (Art. 20 DSGVO) und 

• sich bei uns oder der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren (Art. 77DSGVO). 

Der Betroffene kann der Weiterverarbeitung seiner Daten auch widersprechen, wenn wir seine Daten aufgrund eines 
berechtigten Interesses verarbeiten (§ 6 Abs. 1 Satz 1). Da wir die Daten nicht zu Werbezwecken verarbeiten, erfordert 
dies einen Grund, der sich aus Ihrer besonderen Situation ergibt. Im Falle eines Widerspruchs werden wir seine personen-
bezogenen Daten, auf die sich der Widerspruch bezieht, bei der nachträglichen Prüfung nicht mehr verarbeiten und - im 
Falle eines berechtigten Widerspruchs – nach Abschluss der Prüfung löschen (§ 36 BDSG, Art. 21 DSGVO).

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten sowie Datenschutz bei der Obstkelterei van 
Nahmen GmbH & Co. KG können Sie sich jederzeit an uns wenden. Es gelten zudem die Datenschutzhinweise des 
Veranstalters https://www.vannahmen.de/shop/datenschutz. Es steht jedem Teilnehmer frei, seine Einwilligung in die 
Speicherung und Nutzung seiner Daten jederzeit per E-Mail an Malwettbewerb@vanNahmen.de zu widerrufen. In die-
sem Fall ist eine Teilnahme an dem Gewinnspiel nicht möglich.

8. RECHTSWEG, SONSTIGES

Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Entscheidung über die Gewinnvergabe ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss seiner IPR-Kollisionsregeln anwendbar. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen 
davon unberührt. 


